Richtlinie Uber die Gewahrung von Zuwendungen
zur Férderung der begleitenden Existenzgriindungsberatung in der
Vorgrindungsphase
(Grindungscoaching Niedersachsen)
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1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1 Das Land gewéahrt nach Mal3gabe dieser Richtlinie und der Verwaltungsvorschriften zu 8
44 LHO unter finanzieller Beteiligung aus Mitteln des Europaischen Sozialfonds (ESF) Zu-
wendungen fir die Inanspruchnahme einer Grindungs- bzw. Ubernahmeberatung in der
Vorgriindungsphase.

Mit dem Angebot der Férderung der begleitenden Grindungsberatung durch qualifizierte

externe Beraterinnen und Berater will das Land Niedersachsen dazu beitragen, Existenz-
grinderinnen und Existenzgrinder auf ihrem Weg in die Selbststandigkeit zu unterstitzen
und zugleich den Anteil an nachhaltigen Griindungen zu erhéhen.

Gleichzeitig wird eine Erh6hung des Anteils an nachhaltigen Griindungen aus der Arbeitslo-
sigkeit bzw. Nichterwerbstatigkeit angestrebt und als eine Mdglichkeit des Zugangs zur Be-

schaftigung aufgezeigt. Hierbei sollen der Existenzgrinderin und dem Existenzgriinder Ent-
scheidungshilfen fir die Vorbereitung und Durchfihrung des Grindungsvorhabens gegeben
werden und Unterstiitzung auf dem Weg in eine nachhaltige tragfahige Existenz angeboten

werden.

1.2 Die Gewéhrung der Zuwendung erfolgt entsprechend den Regelungen der Verordnun-
gen der Européaischen Gemeinschaften (EG):

= Nr. 1083/2006 des Rates vom 11.07.2006 mit allgemeinen Bestimmungen Uber
den Europdaischen Fonds fir regionale Entwicklung, den Européischen Sozial-
fonds und den Kohasionsfonds (ABI. EU Nr. L 210 S. 25, Nr. L 239 S. 48; 2007
Nr. L 145 S. 38; 2007 Nr. L 164 S. 36), zuletzt gedndert durch Verordnung (EG)
Nr. 1989/2006 des Rates vom 21.12.2006 (ABI. EU Nr. L 411 S. 6), ) und der

= Nr. 1828/2006 der Kommission vom 08.12.2006 zur Festlegung von Durchfuh-
rungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 (ABIl. EU Nr. L 371 S. 1;
2007 Nr. L 45 S. 3)

= Verordnung (EG) Nr. 1081/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 5. Juli 2006 Uber den Européischen Sozialfonds und zur Aufhebung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1784/1999.

1.3 Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten die in dieser Richtlinie enthaltenen Regelun-
gen fur das Zielgebiet ,Konvergenz“ bestehend aus den Landkreisen Celle, Cuxhaven, Har-
burg, Lichow-Dannenberg, Lineburg, Osterholz, Rotenburg (Wimme), Soltau-Fallingbostel,
Stade, Uelzen und Verden sowie fur das Ubrige Landesgebiet (Zielgebiet ,Regionale Wett-
bewerbsfahigkeit und Beschaftigung — im Folgenden ,RWB").

1.4 Ein Anspruch auf die Gewahrung einer Zuwendung nach dieser Richtlinie besteht nicht,
vielmehr entscheidet die Bewilligungsstelle aufgrund ihres pflichtgeméalien Ermessens im
Rahmen verfligbarer Haushaltsmittel.
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2. Gegenstand der Férderung

2.1 Gefordert wird die begleitende Beratung in der Vorgriindungsphase im Hinblick auf eine
zukunftige gewerbliche oder freiberufliche Existenz durch freiberufliche und angestellte Un-
ternehmensberaterinnen und Unternehmensberater (im Folgenden gemeinsam: Berater).

2.2 Die begleitende Beratung konzentriert sich auf Fragen der individuellen Grindung im
ganzheitlichen Kontext des Griindungsvorhabens oder der Ubernahme eines Unternehmens.
Mafgeblich sind hierbei Analysen zur Chancen- und Risikobewertung des Vorhabens, zur
Tragfahigkeit des Grindungskonzeptes sowie zur Grinderpersoénlichkeit.

2.3 Nicht gefordert werden:

2.3.1 Beratungen, die sich Uberwiegend auf Rechts-, Versicherungs- und Steuerfragen be-
ziehen, ferner Gutachten (ausgenommen Wertgutachten bei Ubernahme), Priifungen, Archi-
tektur- und sonstige Planungen

2.3.2 Beratungen, die Akquisitions- und Vermittlungstétigkeiten beinhalten und/oder deren
Zweck auf den Erwerb von Waren und Dienstleistungen ausgerichtet sind, die vom Berater
selbst vertrieben werden,

2.3.3 Schulungs-, Trainings-, Einweisungs- und Qualifizierungsmalnahmen,

2.3.4 Beratungen, die durch Angehdrige (zum Haushalt gehérende Personen, Eltern, Kinder,
Geschwister sowie deren Ehepartner) durchgefiihrt werden.

2.4 MW behalt sich die Implementierung zusatzlicher den Griindungsprozess unterstitzen-
der MaRnahmen vor. Hierzu zahlen u.a. MaRnahmen, die zusatzliches Griinderpotential er-
schlieRen oder Griindungsvorhaben in der Vor- und unmittelbaren Nachgriindungsphase
unterstutzen.

3. Zuwendungsempféanger

3.1 Zuwendungsempfanger sind nattrliche Personen, die die Voll- oder Teilzeitgrindung
eines Unternehmens, die Ubernahme eines bestehenden Unternehmens oder die Ubernah-
me einer tatigen Beteiligung an einem Unternehmen oder Aufnahme einer freiberuflichen
Tatigkeit in Niedersachsen anstreben.

3.2 Die Aufnahme der selbststandigen Téatigkeit gilt ab Zeitpunkt der Gewerbeanmeldung,
Handelsregistereintrag, Meldung an das Finanzamt Uber die Geschéftsaufnahme oder Ein-
trag in die Handwerksrolle als bereits erfolgt.

3.3 Nicht zuwendungsberechtigt sind Antragsteller, die als Unternehmens- oder Wirtschafts-
berater, als Finanzdienstleister, als Wirtschaftspriifer, als Steuerberater oder als vereidigter
Buchprfer tatig werden wollen.

3.4 Bei der Bewilligung sind die Grundséatze des Gender Mainstreaming anzuwenden sowie

die Querschnittsziele betreffend Nachhaltigkeit zu beachten. Dies beinhaltet z.B. die Einbin-
dung von Aspekten, die den demographischen Wandel oder die Energie- und Ressourcenef-
fizienz betreffen.
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4.  Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Die Beratung muss durch einen bei der NBank akkreditierten Berater erfolgen. In der
Beraterbdrse kénnen sich Unternehmensberaterinnen und Unternehmensberater listen las-
sen, deren Qualifikation in geeigneter Weise nachgewiesen ist.

4.2 Antragsteller und Berater schlie3en eine Vereinbarung tber Inhalt, Umfang und Preis der
Beratung.

4.3 Der Inhalt der Beratung sowie deren wesentlichen Ergebnisse sind in einem schriftlichen
Beratungsbericht festzuhalten. Dieser muss eine Priifung des beabsichtigten Griindungsvor-
habens beinhalten. Dabei sollen auch Aussagen tber die Chancen und Risiken des Vorha-
bens sowie eine Einschatzung lber die Eignung des Griinders und die Tragfahigkeit des
Grindungskonzeptes gemacht werden.

4.4 Um einen gleitenden Ubergang in die Selbststandigkeit zu unterstiitzen, kann die Bera-
tung in Ausnahmeféllen bis zu 3 Monate nach Grindungsdatum weitergefuihrt werden.

5. Art, Umfang und H6he der Foérderung

5.1 Die Forderung besteht in der Gewéhrung eines anteiligen Zuschusses zu den Bera-
tungskosten. Die Zuwendung wird als nicht riickzahlbarer Zuschuss in Form einer Anteilfi-
nanzierung zur Projektférderung gewahrt.

5.2 Zuwendungsfahig sind die Ausgaben, die dem Antragsteller fiir die Tatigkeit der Berater
entstehen. Dazu gehoren neben dem Honorar auch die Auslagen und Reisekosten der Bera-
ter. Die Umsatzsteuer ist nicht zuwendungsfahig und daher vom Zuwendungsempfanger in
voller Hohe selbst zu tragen.

5.3 Als Bemessungsgrundlage gilt ein Tagewerk von 8 Stunden. Die Férderung umfasst

mindestens 3 Tagewerke, jedoch héchstens 20 Tagewerke. Ein Tagewerk kann auch auf
einzelne Beratungen aufgeteilt werden, wenn dies im Sinne einer begleitenden Beratung
erforderlich ist.

5.4 Die Forderung betragt

bis zu 50 v. H. der zuwendungsfahigen Ausgaben je Tagewerk im Zielgebiet ,RWB*,

und

bis zu 75 v. H. der zuwendungsfahigen Ausgaben je Tagewerk im Zielgebiet ,Konvergenz".
Die zuwendungsfahigen Ausgaben durfen 800,- € je Tagewerk nicht Gberschreiten.

Die HOhe der bewilligten Zuwendung aus ESF-Mitteln darf den Interventionssatz in Hohe von
75 v.H. (Zielgebiet ,Konvergenz®) bzw. 50 v.H. (Zielgebiet ,RWB*) der zuwendungsfahigen
Ausgaben nicht Uberschreiten.

Darin sind Auslagen und Reisekosten des Beraters bereits enthalten.

5.5 Bei Beratungen tber Unternehmensiubernahmen, Existenz- und Ausgriindungen aus
Hochschulen und Forschungseinrichtungen verringert sich der Eigenanteil des Zuwendungs-

empfangers um einen Bonus in H6he von 5 v.H. der zuwendungsfahigen Ausgaben.

Um den Bonus in Anspruch nehmen zu kdnnen darf bei Existenz- und Ausgriindungen aus
Hochschulen und Forschungseinrichtungen:

= die Abschlussprifung i. d. R. nicht langer als 2 Jahre zurlickliegen (maRgeblich ist
der Antragseingang) oder
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= der/die Antragsteller weist/weisen als Hochschulangehérige eine ausreichende wis-
senschaftliche Bindung zur Hochschule nach (z. B. Assistententatigkeit). In diesem
Fall muss die Unternehmensgriindung innerhalb eines Zeitraumes von 3 Jahren nach
Hochschulabschluss erfolgen.

5.6 Die Forderung einer Grindungsberatung nach dieser Richtlinie kann innerhalb von 2
Jahren nur einmal in Anspruch genommen werden.

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1 Der Zuwendungsempfanger ist verpflichtet, bei Antragstellung bereits beantragte oder
gewahrte Zuschusse von dritter Seite fir den gleichen Forderzweck anzugeben. Bei gleich-
zeitiger Teilnahme an einer von Dritten geférderten Griindungsberatung ist eine Férderung
nach dieser Richtlinie ausgeschlossen.

Die Kumulation mit EU-Mitteln anderer Bundes- oder Landesprogramme ist unzulassig.

Mittel Dritter (u. a. Trager der Grundsicherung) kbnnen zur Reduzierung der Eigenmittel des
Zuwendungsempfangers herangezogen werden. Die Hohe der Foérderung der offentlichen
Zuwendungsgeber zusammen darf jedoch die zuwendungsfahigen Ausgaben nicht Uber-
schreiten.

6.2 Die Zuwendungsempféanger sind im Falle einer finanziellen Beteiligung der EU aus Mit-
teln des ESF verpflichtet, jederzeit Uberpriifungen der Europaischen Kommission, des Euro-
paischen Rechnungshofes und des Landes Niedersachsen oder von diesen beauftragte Stel-
len zuzulassen sowie bei der Erfassung der Daten in der von der Kommission geforderten
Differenzierung und bei der Bewertung der Forderung nach dieser Richtlinie mitzuwirken. Die
hierfur erforderliche Software wird internetgestttzt vom MW oder einem von diesem beauf-
tragten Dritten zur Verfligung gestellt und ist zu verwenden.

7. Verfahren

7.1 Fur die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung, den Nachweis und die
Prufung der Verwendung, die ggf. erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheides so-
wie die Rickforderung der gewahrten Zuwendung gelten die VV zu § 44 LHO, soweit nicht in
dieser Forderrichtlinie oder den mafRgeblichen Verordnungen der EU Abweichungen zuge-
lassen worden sind.

7.2 Zustandige Bewilligungsstelle ist die Investitions- und Férderbank Niedersachsen -
NBank, Gunther-Wagner-Allee 12-16, 30177 Hannover.

7.3 Vordrucke fur Antragstellung und Mittelabruf werden von der NBank zur Verfligung ge-
stellt.

7.4 Die Zuwendung ist nach Abschluss der MalRhahme mittels Vordruck bei der NBank unter
Beifligung des Beratungsberichtes, der Rechnung und eines Nachweises uber die unbare
Zahlung mit Angabe des Valutadatums (Kontoauszug) abzufordern.

7.5 Als zahlenmafiger Nachweis gelten die zur Auszahlung der Zuwendung vorgelegten
Unterlagen.

8. In-Kraft-Treten, AulRer-Kraft-Treten

8.1 Dieser RdErl. tritt mit Wirkung vom 01.01.2009 in Kraft und mit Ablauf des 31.12.2015
auler Kraft.



	3. Zuwendungsempfänger
	3.1 Zuwendungsempfänger sind natürliche Personen, die die Voll- oder Teilzeitgründung eines Unternehmens, die Übernahme eines bestehenden Unternehmens oder die Übernahme einer tätigen Beteiligung an einem Unternehmen  oder Aufnahme einer freiberuflichen Tätigkeit in Niedersachsen anstreben.

